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(2) Erforderliche bauliche Verstärkungen sowie alle notwendigen Maßnahmen, z. B. für 

– den Einbau von Mauerwerksdurchführungen 

– den Einbau von Isolatorenstützen und Abspannvorrichtungen 

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers. 

(3) Bei Umstellung des Netzanschlusses (z. B. von Freileitungsbauweise auf Kabelbauweise) 

sorgt der Anschlussnehmer für die entsprechende Anpassung seiner Anlage. 

5.6 Anbringen des Hausanschlusskastens 

(1) Hausanschlusskasten und Hauptverteiler werden frei zugänglich und sicher bedienbar 

angeordnet. Sie können in Abstimmung mit dem Netzbetreiber kombiniert werden. 

(2) Bei der Anbringung des Hausanschlusskastens werden folgende Maße zugrunde gelegt: 

– Höhe Oberkante Hausanschlusskasten über Fußboden:   ≤ 1,5 m 6 

– Höhe Unterkante Hausanschlusskasten über Fußboden:   ≥ 0,3 m 

– Abstand des Hausanschlusskastens zu seitlichen Wänden:   ≥ 0,3 m 

– Tiefe des freien Arbeits- und Bedienbereiches vor dem 

 Hausanschlusskasten (siehe Anhang A 2):     ≥ 1,2 m 

 

6 Hauptstromversorgung 

6.1 Aufbau und Betrieb 

(1) Planer oder Errichter legen Querschnitt, Art und Anzahl der Hauptleitungen in Abhängig-

keit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanlagen fest. Die vorgesehene Ausstattung 

der Kundenanlagen mit Verbrauchsgeräten, die zu erwartende Gleichzeitigkeit dieser Geräte 

im Betrieb sowie die technische Ausführung der Übergabestelle werden bei der Festlegung 

berücksichtigt. 

(2) Der Errichter schließt Hauptstromversorgungssysteme so an, dass an den Messeinrich-

tungen ein Rechtsdrehfeld besteht. 

(3) Sind mehrere Hauptleitungen in einem Gebäude erforderlich, sind die zugehörigen Über-

strom-Schutzeinrichtungen in Hauptverteilern zusammenzufassen. Die Abgänge kennzeich-

net der Errichter derart, dass deren Zuordnung zu den jeweiligen Kundenanlagen eindeutig 

und dauerhaft erkennbar ist. Das gilt sinngemäß auch für kombinierte Hausanschlusskästen. 

                                           
6  In begründeten Ausnahmen ist in Absprache mit dem Netzbetreiber eine Höhe von ≤ 1,80 m zulässig. 
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(4) Hauptleitungen werden durch allgemeine, leicht zugängliche Räume geführt. Dabei be-

achten Planer und Errichter die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. 

(5) Die Verlegung von Hauptleitungen außerhalb von Gebäuden bedarf der Abstimmung mit 

dem Netzbetreiber.  

(6) Bei Freileitungsanschlüssen sollen Zählerplatz und Hauptleitung so ausgeführt werden, 

dass die Anlage im Bedarfsfall ohne weitere Maßnahmen auch über einen erdverlegten Ka-

belanschluss versorgt werden kann. 

(7) Hauptstromversorgungssysteme werden als Strahlennetze betrieben. 

(8) Falls der Errichter der Anlage bei der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anla-

genteilen auch andere Kundenanlagen vorübergehend außer Betrieb setzen muss, unterrich-

tet er die davon betroffenen Kunden rechtzeitig und in geeigneter Weise. 

(9) In Hauptstromversorgungssystemen werden grundsätzlich nur Betriebsmittel eingebaut, 

die der Stromverteilung und der Freischaltung der Messeinrichtungen dienen. 

(10) Bei der Ausführung einer Gebäudeinstallation auf der Basis eines TN-Systems ist aus 

Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) eine Aufteilung des PEN-Leiters im 

Hauptstromversorgungssystem vorteilhaft. 

6.2 Bemessung 

6.2.1 Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung 

(1) Für die Dimensionierung der Hauptstromversorgung in Wohngebäuden gilt DIN 18015-1. 

Alle anderen Hauptstromversorgungssysteme werden entsprechend deren Leistungsanforde-

rung dimensioniert. 

Der Netzbetreiber gibt die Größe der Hausanschlusssicherung vor. 

6.2.2 Überstromschutz 

Die Hausanschlusssicherungen oder sonstige vom Netzbetreiber plombierte Überstrom-

Schutzeinrichtungen werden nicht als Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Überlast oder 

Kurzschluss für abgehende Endstromkreise und Verbrauchsgeräte verwendet. 

6.2.3 Koordination von Schutzeinrichtungen 

(1) Planer und Errichter der elektrischen Anlage berücksichtigen, dass Selektivität zwischen 

den Überstrom-Schutzeinrichtungen in der Kundenanlage und denjenigen im Hauptstrom-

versorgungssystem sowie den Hausanschlusssicherungen besteht. 
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(2) In Hauptstromversorgungssystemen sind die Schutzeinrichtungen gemäß DIN VDE 

0100-530 selektiv auszuführen. 

6.2.4 Kurzschlussfestigkeit 

(1) Der Planer oder Errichter legt die elektrischen Anlagen hinter der Übergabestelle des 

Netzbetreibers (Hausanschlusskasten) mindestens für folgende prospektive Kurzschluss-

ströme7 aus: 

– 25 kA für das Hauptstromversorgungssystem von der Übergabestelle des Netzbetrei-

bers bis einschließlich zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung bzw. Hauptleitungs-

abzweigklemme vor der Messeinrichtung. 

– 10 kA für die Betriebsmittel zwischen der letzten Überstrom-Schutzeinrichtung bzw. 

Hauptleitungsabzweigklemme vor der Messeinrichtung und dem Stromkreisverteiler. 

 

(2) Die bei Direktmessung der Messeinrichtung vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung 

darf einen Bemessungsstrom von maximal 100 A haben. Sie muss mindestens die gleichen 

strombegrenzenden Eigenschaften aufweisen wie SH-Schalter oder Sicherungen der Be-

triebsklasse gG, jeweils mit einem Bemessungsstrom von 100 A. 

6.2.5 Spannungsfall 

Im Hauptstromversorgungssystem darf der Spannungsfall folgende Werte nicht überschrei-

ten: 

Leistungsbedarf zulässiger 
 Spannungsfall  
 

bis 100 kVA  0,50 % 

über 100 bis 250 kVA  1,00 % 

über 250 bis 400 kVA  1,25 % 

über 400 kVA  1,50 % 

6.3 Hauptleitungsabzweige 

(1) Der Errichter verwendet Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-2 und 

Hauptleitungsabzweigkästen. 

(2) Hauptleitungsabzweige werden in von Zählerplätzen getrennten Gehäuseteilen mit ge-

sonderten Abdeckungen untergebracht und sollen in unmittelbarer Nähe des Hausan-

schlusskastens oder des Zählerschrankes installiert werden. Der Abstand vom Fußboden bis 

                                           
7    Prospektive Kurzschlussströme sind unbeeinflusste Dauer-Kurzschlussströme 
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zur Unterkante der Hauptleitungsabzweigkästen darf nicht weniger als 0,30 m, bis zur Ober-

kante nicht mehr als 1,50 m 8 betragen (siehe Anhang A 2).  

(3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den 

Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitun-

gen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutz-

einrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden kön-

nen. 

 

7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze 

7.1 Mess- und Steuereinrichtungen 

(1) Mess- und Steuereinrichtungen werden in Zählerschränken untergebracht. Hierbei ist für 

jede geplante Anlage eines Anschlussnutzers Platz für eine eigene Messung vorzusehen. 

Werden weitere Messeinrichtungen benötigt (z. B. für Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen), 

sind zusätzliche Zählerplätze gemäß Anhang A 3 erforderlich. 

(2) In Abstimmung mit dem Netzbetreiber ist die Möglichkeit für das Nachrüsten einer Steu-

er- bzw. Datenübertragungseinrichtung vorzusehen. Dies ist erfüllt, wenn der freie Raum für 

eine evtl. Nachrüstung im oder neben dem Zählerschrank – in Mehrkundenanlagen beim 

Zählerplatz für die Allgemeinstromversorgung – zur Verfügung gestellt wird. 

(3) Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 

63 A zu erwarten, so ist zusätzlich Kapitel 7.5 zu beachten. 

                                           
8  In begründeten Ausnahmen ist in Absprache mit dem Netzbetreiber eine Höhe von ≤ 1,80 m zulässig. 


